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Kreissportfischereiverein Biberach e.V. 
 

GASTANGLER-REGELUNG 
(gültig ab 01.01.2012) 

 
Der KSFV Biberach e.V. bietet seinen Mitgliedern bis auf weiteres die Möglichkeit, befreundete 

oder verwandte Personen zum aktiven Angeln an allen befischbaren Gewässern des Vereins 

einzuladen. Die folgenden Punkte regeln unser Gastangler-Angebot und sind in vollem Umfang 

verbindlich: 

 

 

1. Nur aktive Mitglieder können Gäste zum Angeln an den Gewässern des KSFV einladen. 
 

2. Passive Mitglieder des KSFV dürfen die Vereinsgewässer nicht als Gäste von aktiven Mit-

gliedern befischen. (Die bestehende Angel-Regelung für passive Mitglieder bleibt hiervon unberührt.) 
 

3. Gastangler müssen einen gültigen Jahresfischereischein besitzen und vom gastgebenden 

Mitglied angemeldet werden. 

Gastkarten können im Fischerhaus freitags von 16–19 Uhr und sonntags von 9–12 Uhr ab-

geholt werden. Alternative Termine sind nach Vereinbarung mit den unten genannten Kon-

taktpersonen möglich. 
 

4. Gastkarten werden getrennt für die stehenden und fließenden Gewässer ausgegeben. 
 

5. Kosten und Zahlungsmodalität 
 

5.1 Die Preise für Gastkarten betragen pro Tag und Gast   

5.1.1 für stehende Gewässer* .......................................................... 15,- € 

5.1.2 für Fließgewässer** ................................................................ 18,- € 

5.2 Anfallende Kosten werden durch den Schatzmeister vom Konto des gastgebenden 

Mitglieds abgebucht. 

 

  

 

6. Gastangler dürfen die Vereinsgewässer nur in Begleitung des gastgebenden Mitglieds befi-

schen. Unter "Begleitung" ist der Aufenthalt in Ruf- und Sichtweite zueinander zu verste-

hen. 
 

7. Für Gastangler gelten die jeweils gültigen Vereinsinternen Regeln zum Befischen der Ver-

einsgewässer. 
 

7.1 Verstöße eines Gastanglers gegen die Vereinsinternen Regeln sind vom gastgeben-

den Mitglied gegenüber dem KSFV in aller Konsequenz zu verantworten. 

 
 

 

8. Fänge von Gastanglern sind unverzüglich (am Gewässer) in die Fangliste der Gastkarte 

einzutragen. 
 

9. Am Ende des Gültigkeitstages ist die Gastkarte dem gastgebenden Mitglied auszuhändigen 

und von diesem binnen einer Woche bei der Vorstandschaft abzugeben bzw. in den Brief-

kasten des Fischerhauses einzuwerfen. 
 
 
** stehende Gewässer: Natursee Ummendorf, Spitzweiher Ringschnait 
 

** Fließgewässer: Donau, Obere, Mittlere und Untere Riß (Abschnitte wie in den Vereinsinternen Regeln definiert) 

 
 

 
    Kontaktpersonen für die Gastkartenausgabe 

(außerhalb der Öffnungszeiten des Fischerhauses) 
     

 

Hubert Mensch 
Tel.: 07352 - 3346 

Udo Bäuerle 
Tel.: 07351/22796 

Roland Sauter 
Tel.: 07357 - 1028 

 


